
Satzung
der Gemeinde Beckdorf über die Erhebung von
Verwaltungskosten im ei genen rvYirkungs kreis

(Verwaltungskostens atzung)

Aufgrund dcr $$ 10,58 Abs. I Zifllr 5,7 unrl $ lll Nds. Ksrnmunalverl'assungsgesetzes
(NkomVC) vonr 17.12.2010 (Nds. CVBI S. 576) zulet/t geändert durch Art. 2 vom
tJl.l0.2A22 $rjs. GVBI S.588), $ 2 und { 4des Nds. Kummunalabgabengesetzes(NKAC)
vr:nr 23.01.2t)0? (Nds. CVBI S. 4l), zuletzt gcärrdert durch Art.4 vom 24.10.2019 (Nds.

GVBI S. 309) hat der Rat der Gemeinde Beckdorf in seiner Sitzung am 04.11.2025 folgende
Satzung beschlossen:

$1
Kosten pflich tige Verwaltu n gstätigkei ten

(1) Für Amtshandlungen unel sonstige Verwaltungstätigkeiten - im nachfolgenden Verwal-
tungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde Beckdorf werden nach dieser
Satzung Cebühren und Auslagen - irn nachfolgenclen Kosten - erhoben, wenn die Betei-
ligten hierzu Änlass gegeben haben. Kosten irn Sinne diesef Satzung sind Cebühren und
Auslager:r.

(2) Verwaltungstätigkeiten i.S.v. Abs. 1 sind auch Entscheidungcn übel formliche Rechtsbe-
fbhle.

(3) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-
tungstätigkeit gerichteter ,{ntrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätig-
keit vor der fintscheidung zur:ückgenornmen wird,

(4) Die Erhebung d6r Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften fi.ir besondere Verwal-
tungstätigkeiten, die in dern Kostentalif nicht aufgcfiihrt sind, bleibt unberührt.

$2
Kostentarif, Höhe der Kosten

(l) Die l{öhe der Kostsn bemisst sich. unbeschadet des {i 4, nach dem als Anlage geführten
Kostentarif, der Bestandteil dieser Satznng ist.

(2) l,iegen LJrnsatzsteuerpflichtige Verwaltungstätigk$iten vor, sind dic Beträge des Kosten-
tarifcs zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteusr zu erhehen.

(3) Nicht unter den Kostentarif fhllen:

a) Verwaltungstätigkeiten, für: die nach gesetz[ichen Vorsclrrillen sachliche oder per-

sönliche Cebührenfreiheit besteht,
b) Verwaltungstätigkeiten irn Rahmen der Amtshilfb.



$3
Gebührrln

(l) F'ür Verwaltungstätigkeitcn, ftir lvclchc der Kostcntarif einen Rahmen (Mindest- und
Iliiclrstsätze) vorsieht, sind bei der Fcstsetzung der Kosten das Maß dcs Verwaltungs-
aufwandes sowie der Wert des Cegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungs-
tätigkeit zu berücksichtigen. Die Kosten sind auf volle Euro abgerundet festzusetzen.

(2) Weden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-
men, so ist ftiL jedc Verwaltungstätigkeit eine Cebühr nach Kostsntarif zu erheben.

(3) Ciebühren rverden nisht erhoben ftir Verwalturgstätigkeiten, zu denen

a) in Austibung öflfentlicher Gewalt eine andere llehörde im Lande, eine Behörde des
Bundes oder die Behörde eines andsren Bundeslandes Anlass gegeben hat. es sei
denno dass clic Gebühr einem Dritten aufbrlegt oder sonstiger Weise au{'Dritte umge-
legt werclen kann.

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinsohaften des öffentli-
chen Rechts einschließlich ihrer öffuntlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stif-
tungen zur Durshflihrung von Zwecken i.S. des g 54 der Abgabenordnung (AO) An-
lass gegeben haben, es sci denn, dass dis Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist.

(4) Gebühren werden ebenfalls nicht erhoben fiir

I' mündlicheAuskünfte

2. Zcugnisse und Beschcinigungen in folgenden Angelegenheiten:
a) Arbeifs-undDienstleisfungssachen,
b) Bcsuch von Schulen,
c) Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldem-,

Krankengeldern, Unterstützuugen und dergleichen aus
ötf'entl ichen und privatcn Kasscn,

d) Nachwsise der Bedtirftigkeit,

3. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, die Niedersehlagung oder den Erlass von
Veru,al tun gsko sten betreffen.

4. steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen fiir die Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge.

(5) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer den in Absatz 4 genannten F'ällen ganz oder
teilweisc abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches lntercsse besteht.

(5) Die Absätze 3 uncl4 werden bei Entscheidungen über Rechtsbehelfb nicht angewendet.

$4
Auslagen



( I ) Werden bei der Vorbereitung ocler bei der Vornahme einer VErwaltungstätigkeit Ausla-
gen notwendig. die nicht bereits mit der Oebtihl abgegolten sind, so hat der Kosten-
schuldner sie zu erstaiteq dies gilt auch, wenn die Verwaltungstätigkeit selbst gebühren-
frei ist. Auslagcn hat der Kostenschuldner auch <lann zu erstatten, wenn sie bei einer an-
deren am Verfahrrn beteiligten Behörde entstanden sind; in diesen Fällen findet ein
Ausgleich zwischen den Behörden nur statt, wenn die Auslagen im Einzelfäll 25 Euro
[ibrersteigen. Als Auslagun gelten auch Kosten, die einer am Verfaluen beteiligten Be-
hörde entstanden sind, ohne das.s sie gegenseitig ausgeglichen werdcn. Werden bei einer
Dienstreise nrehrere Dienstgeschäfte wahrgenornmen, so sind die Reisekr:sten nach dern
Verhältnis der Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung jedes einzelnen Ge-
schäfts entstanden wären.

(2)Auslagen sind in $ l3 Äbs.3 Nds. Verwaltungskostengesetz (NvwKostC) exemplarisch
aufi;efiihrt.

(3) Äls Auslagen werden insbesondere erhoben:

l. Postgcbührcn für Zustcllungcn und Nachnahmcn sorvic fiir die l"adung von Zeugen
und Sachverständigen; rvird durch ISedienstete der Behörde zugestellt, so werden die
für die Zustellungen durch dic Post rnit Zustellungsurkunde entstehenderr Postgebüh.
rcn erhoben

2. Telegrafen- und Fernschreibgebühren sowie Cebühren fiir Ferngespräche.

3. Kosten öffentlisher Bckanntmachungen,

4. Zeugen- und $achverständigengebühren,

5. bei Dienstgeschälten entstehende Reisekosten,

6. Beibäge, die anderen tsehörden oder anderen Personen liir ihre Tätigkeit zu zahlen
sincl,

7. Kosten der Beflorderung oder Verwahrung von Sachen,

B. Schreibgebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Durchschrifter:, Auszügc,
Kosten fur Fotokopien. Lichtpausen und Vervielfältigungen nach den im Kostentarif
vorgesehenen Sätzen.

(4) Beim Verkehr mit den llehörden des l..,andes und beim Verkehr der Ciebietskör'perschaf:
ten im Lande untereinander werden Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den
Betrag von 25 fiuro äbersteigen.

(5) Wird eine zunächst abgelehnte Verrvaltungstätigkeit aul'einen Rechtsbefehl hin vorge-
nommen, so wird die fiir die Ablehnung erhobene Cebühr angerechnet.

$5
Billigkeilsmaßnahmen



(l) Kosten, die dadurch entsatnden sind, dass die (iemeinde Beckdorf die Sache uuichtig
behandclt hat. sind zu erlassen.

(2) Die Gerneinde Beck-dorf kann die von ihr festgesetzten Kosten stunden" r,venn die sofor-
tige Einziehung flr den Schuldner mit erheblichen ilärten verbunden ist und wenn der'
Anspruch durch die Stundung nicht gel?ihrder wird,

(3) Die Cemeinde Beckdorf kann die Kosten ermäßigen oder von der F,rhebung absehen,
rvenn dies im Einzelfall nrit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kosten-
schuldners oder sonst aus llilligkeitsgründen geboten ist.

(4) Wird ein Antrag auf Vornahne einer Amtshandlung oder Velwaltungstätigkeit ganz oder
teilweise abgelehnt oder z.urückgenornmen) bevor die Amtshandlung oder Verwaltungs-
tätigkeit beendet ist, so kann die Cebühr bis auf ein Vierrel des vollen betrages ermä{Jigt
werden.

(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht ein Antrag auf unver-
schuldeter Unkenntnis. so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben.

(6) Wircl eine zunächst abgelehnte Amtshandlung oder Verwaltungstätigkeit auf einen
Rschtsbefchl hin vorgenommen, so wird die für die Ablchnung crhobene Gcbühr ange-
rechnet.

$6
Kosten für Rechlsbehelfe

(1) Sorveit ein Rechtsbehelf erfblglos bleibt, beträgt die Cebühr liir dic fintschsidung über
den Rechtsbehelf das Hineinhalbfache der Cebühr, die fiir die angefbchtene Entschei-
dung anzuselzen war. Soweit der Rechtsbehelf erfolg hat, sirrd nur die Kosten für die
vorzunehntende Verwaltungstätigkeit zu erheben. Bei gebührentieien Verwaltungstätig-
keiten wcrdcn die Kosten fiir Rechtsbehelf'e irn Kostentarif bestirnmt.

(2) Wird eine Verwaltungstätigkeit auf eir:en Rechtsbehelf hin, der nicht von denr Kosten-
pflichtigen eingelegt worden ist, im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren oder
durch gerichtliches Urteil aufgehoben, so ist eine bereits bezahite Ciebtihr insoweit zu-
rückzuzahlen, als sie die für die Ablehnung des Antrages zu entrishtende Gebühr übsr-
steigt. Das üleiche gilt. wenn ein Gericht nach $ ll3 der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwCO) die RechtswidLigkeit der Verwaltungstätigkeit fbstgestellt hat. Die Zvrückzah-
!ung ist ausgcschlosscn: wenn die Verwaltungstäligkeit auftrund von unrichtigen oder
unvollständigen Angaben des Antlagsstellers vorgenommen wurde"

{3) Wird dem Rechtsbehelf teilweise staftgegeben oder wird ür ganz oder teilweise zurück-
genommsn! so ermäßigt sich die sich aus Absatz I ergebende Gebtihr nach dem t)mfang
der Abweisung oder der Rückrrahme, im Falle der Rticknahme auf höchstens 25 v. H.

(a) Wird der Reühtsbehelfbbescheid ganz odcr teihveise aufgchoben oder zurückgenornmen,
so sind die gezahlten Rechtsbehelfskosten ganz oder teilweise itu erstatten, es sei denn,
tlass die Aulhebung allein aul'unrichtigen oder vollsläntligen Angaben desjenigen be-
mht, der den Rechtsbehel{'eingelest hat.



Kostcn:;uldner

(li Kostenschuldner ist derjenige, d€r zu der'Verwaltungstärigkeit Anlass gegeben hat oder
wer die Kosten durch eine gegenüber der Gemeinde Beckdorf'abgegebene oder ihr/ihrn
mitgeteilte Erklärung übernomnren hat oder wer fiir dis Kostenschuld eines anderen kraft
Cesetzes haftet.

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

'$8
Entstehung der Ko$tenschuld

(l) Die Cebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der
R{icknahme des Antrages"

(2) Die Verpflichnrng zur Erstattung der Anslagen entsteht mit der Aufwendung dcs zu er-
stattenden Betrages.

$e
Fälligkeit tler Kostensch uld

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuld-
ner fdllig, wenn nicht die Gemeinde Beckdorf einen ipäteren Zeitpunkt bestirnmt.

(2) Verrvaltungstätigksiten können von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der
Zahlung oder Sicherstellung eines angeinessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht
werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.

(3) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der Bescheid die Bestandteile einer Rech-
nung nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UstC).

$10
Vollstreckung

Die Kosten können nach dem Niedersächischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Ver.
waltungszwangsverfahren vollshecki werden.

$ll
Anwcndung des Niedersächsischen

Verwaltu n gskosten gesetzes



Soweitdiese Sa*ung keine l{egelung enthält, finclen nach g 4 Abs. 4 NKAG die Vorschrif:.
ten des Niedersächsischen verwaltungskostengesetzes sinn[emäß Anwendung.

$12
Datenschuiz

(1) Für datenschutzrechtliche lrragen können sich tletroffene an den Datenschutzbeauftrag-
ten der vrerantwortlichen Stelle wenden, die Kontalrtdaten sind auf cler Webseite der Ge-meinde Beckd'rf samtgemeinde Apensen unter hxps://
:"**.apen{cn'de./.$Qftal/sqiJ.iddat{rns.chutz,lreauftr4gte-r-90$0ü0061-2041Q.hrrnl abnrli
bar.

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Durch{lihrung der
Verwaltungstätigkeiten nach dieser Satzung, insbesondere zur Bearbeitung von Arrtägen
und zur li)rhebung von Verwaltungskosten. Rechrsgruntllage hierfür sind Ärt. 6 Abs. I lit.
c und e Dscvo r1 lgrninttung mit g r dbs. g uÄa $ : Nnsc sowie den vorgenannren
Fachgesetzen sowie g I I NKAG.

(3) Es werden nur die für die Llearbeitung erfbrderlichen Daten verarbeitet" insbesondere:

r Name und Kontaktdaten,
r Angaben zum Verwaltungsvorgang (2. B. Aktenzeichen, Antragsgegenstand),r Cebühren- und Zahlungsinfarmaticmen.

Die hlrhebung erfolgt in der Regel anlassbezogen, erwa bei der Antragsstellung oder im Zu-
ge gebührenpfl ichtiger Amtshandlungen.

(4) liine Übermittlung der Daten an Dritte erfblgt nuro sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder zur Hrfüllung der Aufgabe erforderiich ist. Eine Vcrarieitung zu anäeren Zwe-
cken findet nicht statt.

(5) Die l)aten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung cler gesetzlichen Autga-
ben und zur Einhalfung der ge.setzlichen Aufbewahrungsfüsten, insbesondere aus dem
Haushalts- und Äbgabenrecht, erforderlich ist.

(6) Die betrofl'enerr Personen habcn clie Rechte nach clen Art. 13 bis l8 und 2l DSGVO,
insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung
und Widerspruch.

$12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am'I'age nach ilu'er tsekarurtmachung im Amtsblatt des Lanclkreis
Stade in Kraft.



(2) Gleichzeitig tritt die-satzung über Verwaltungskosten irn eiggnen Wirkungskreis der
Oemeinde Beakdorf vom I l,0l ,?005 ,außer Kraft*

ApeRsen, d.en ?8.1 I.2AZS

Gerueinde Beckdorf

Der Bürgenneister

Klindworth Rot

ausgehangen arn ,43OJ, äOJ€
abgehangen am: J6. 5)" ecä6

..-{ushang Genaeind e Beckdorf;

04.ärl: lrn.2ü2s desArntsblatt
StadeLanillseis chtveröffentli istSomit Satrungdiese 05.ram ln2.2A25 getroten.Kraft

Die mit


